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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1136 V - Dreigrenzen - 
- Offenlegungsbeschluss - 
 
 

Beschlüsse: 
 
 
02.10.2012 SI/2688/12 BV Oberbarmen und  

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft und Bauen 

TOP 1 

  
 
Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 02.10.12: 
 

Die BV Oberbarmen empfiehlt, gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden.  
 
Stimmenmehrheit (bei vier Gegenstimmen von B 90/GRÜNE, WfW und CDU) 
 
 
Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Bauen vom 
02.10.12: 
 
1. Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1136 V – 
Dreigrenzen – wird nördlich durch die A 46 und den Eichenhofer Weg begrenzt, östlich durch 
den Erlenroder Weg bis zum Wald, südlich vor der Bebauung durch den Wald in gerader 
Linie zur Schmiedestr. bis zur Hausnr. 83 führend, westlich einschließlich der Schmiedestr. 
bis in Höhe der Autobahnauffahrt, wie in Anlage 06 analog Bereich A ersichtlich. 
 
2. Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1136 V – 
Dreigrenzen – mit Einleitungsbeschluss vom 07.12.2011 wird um einen kleineren Teilbereich 
der Schmiedestr. und um weitere Teilbereiche B und C erweitert. 
Der Bereich B ist zum Zwecke des erforderlichen Straßenausbaues erforderlich, der die 
Abfahrt Oberbarmen bis zum Kreisel Mollenkotten umfasst, wie aus Anlage 05 ersichtlich. 
Der Bereich C südlich der A 46 und westlich der ehemaligen Bahntrasse (Tunnellage der 
Kohlenbahntrasse) in einer Größe von ca. 1,6 ha dient zur Sicherung von 
Ausgleichsmaßnahmen und ist ebenso der Anlage 05 zu entnehmen. 
Die Aufstellung zur geringfügigen Erweiterung und der Teilbereiche B und C wird 
beschlossen. 
 
3. Die Offenlegung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1136 V – Dreigrenzen – 
wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die unter Punkt 1. und 2. beschriebene Geltungsbereiche 
beschlossen. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB wird zeitgleich durchgeführt. Begründung und Umweltbericht sind gem. § 
2a BauGB beigefügt. 
 
 
Stimmenmehrheit (bei fünf Gegenstimmen von B 90/GRÜNE, DIE LINKE und WfW)) 
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